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 Veröffentlicht am 18.05.2016

Norm

ABGB §1416

ZPO §391 Abs3

1. ABGB § 1416 heute

2. ABGB § 1416 gültig ab 01.01.1812

1. ZPO § 391 heute

2. ZPO § 391 gültig ab 01.07.1914 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 118/1914

Rechtssatz

Der Beklagte ist nicht verp;ichtet, mehrere Gegenforderungen in ein Eventualverhältnis zueinander zu setzen, also

dem Gericht eine Prüfungsreihenfolge vorzugeben. Im Fall einer unterbliebenen Reihung liegt es im Ermessen des

Gerichts, aufgrund prozessökonomischer Erwägungen die Verhandlung zumindest faktisch auf eine der

Gegenforderungen zu beschränken.
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